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den, und die Bibliothek-Commission ermächtigt sein, hiefür
die nöthigen Anordnungen zu treffen.

11. Die Lehrer an der Kantonsschule treten, wenn sie nicht
Mitglieder der vaterländischen Gesellschaft sind, gänzlich in
die Kategorie der übrigen Leser, mit der Ausnahme jedoch,
daß sie kein Lesegeld zu entrichten haben.

12. Kantonsfchüler haben für jedes Buch, das sie verlan-

gen, die Empfehlung eines Lehrers vorzuweisen, und dieser
übernimmt mit seiner Empfehlung auch alle Verantwortlich-
keit. Auch die Kantonsschüler haben übrigens kein Lesegeld

zu bezahlen.
13. Zur Benutzung der Bibliothek bei literarischen Arbeiten

sind alle vorstehenden Bcdingnisse, mit Ausnahme des jähr-
liehen Lesegeldcs, der Gewährleistung und des allfälligen Er-
satzes aufgehoben.

14. Auch solche, die das Lesegeld nicht entrichtet haben,
mögen zwar für litcrarische Arbeiten aus der Bibliothek un-
terstützt werden, wenn aber die Benutzung über ein Viertel-
jähr anwähret, so sollen sie gehalten sein, das vorgeschriebene
jährliche Lcsegeld zu entrichten.

15. Handschriften werden von den Commissionsmitgliedern
des Ortes, wo die Bibliothek sich befindet, nach Gutdünken
gereicht und versagt.

16. Diese Statuten sollen gedruckt und dem Büchcrver-
zeichnisse beigefügt werden, und jeder Leser soll gehalten sein,
sich dieselben anzuschaffen.

Appenzell Jnnerhoden.

Nekrolog des Herrn Armlcutenseckelmeifter Herschc
in Appenzell.

(Aus Appenzell eingesandt.)

Einen Nekrolog über einen Mann zu schreiben ist immer
eine schwere Aufgabe, und nie hätten wir uns daran ge-
wagt, wenn wir nicht strenge, nur reine Wahrheit zu er-
zählen uns zum Grundsatz gemacht hätten, und daher gün-
stigc Aufnahme mit erforderlicher Nachsicht gewärtigen.

Der gewesene Armleutenscckelmeistcr Herr Johann
Anton Herschc wurde geboren den 28. August 1765,
und zwar in der Filial Schwcndi. Sein Vater Anton Joseph
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Hcrsche, gewesener Landammann, und seine Mutter Maria
Anna Gmunder, waren begüterte Bauersleute. Seine su-
gendliche Erziehung genoß er im väterlichen Hause, wo nach
der Sitte damaliger Zeiten, auf seine geistige Ausbildung
wenig oder nichts verwendet wurde. Frühe aber entwickelten
sich ausgezeichnete Naturanlagcn in dem jungen Hcrsche,
verbunden mit einem dem Appenzcller angebortten ausscror-
deutlichen Mutterwitz, der ihn auch bis an sein Lebensende

nicht verließ. — Von dem Geiste seines Vaters beseelt, der
ein eifriger Anhänger und Vertheidiger des alten Frciheits--
systems war, erwachte seine Vorliebe zu Handhabung demo-
kratischer Rechte frühe in ihm. An den politischen Angele-
genhciten in den Jahren 1798 bis 1803 nahm er eifrigen
Antheil. Als geschworner Feind der uns von den Franzosen
aufgezwungcnen helvetischen Konstitution, wußte sich Hcrsche
bald ciuen Namen zu verschaffen.

Mit Aufopferung großer Unkosten korrespondierte er münd-
lich und schriftlich mit der damaligen Regierung des Kantons
Schwyz, so daß er 1798 als Revolutionär, wie man gute
Demokraten damals nannte, gefänglich nach St. Gallen ab-
geführt wurde. Nach circa 5 Wochen ward er indessen wie-

l der entlassen, und von dieser Epoche an bis 1803 arbeitete
er nur noch im Stillen fort.

Im Jahr 1800 verheirathetc er sich mit Sara Neff, einer
Wittwe. Die Früchte dieser Ehe sind zwei noch lebende Söhne
und zwei Töchtern. Wegen unangenehmen ehelichen Verhält-
nissen lebte er seit 15 Jahren mit seinen Kindern von seiner
Gattin getrennt.

Mit dem Jahr 1803 trat Hcrsche wieder auf die politi-
schc Bühne, da seine damalige Ernennung zum Nathsherrn
ihm wieder Stoff genug in diesem Felde darbot.

Bis 1814 bekleidete er die Nathshcrrusiclle; in diesem

Jahre aber umhüllten ihn düstre Wolken, und eine wichtige
Krisis stand ihm bevor. Aus seinen ehelichen Mißverhältnissen
mit seiner Frau entspann sich ein weitläufiger Streit, in
Folge dessen Hersche seiner Nathsherrn stelle und seiner Ehre
entsetzt wurde. Er, sich ungerecht gestraft fühlend, arbeitete
immer an Restitution seiner ihm genommenen Ehre, und erst
1823 erreichte er endlich seinen Zweck. Nachdem er mit hin-
länglichen Gründen und Belegen seine Unschuld an Tag le-

gen konnte, und es sich zeigte, daß Hcrsche übcrklagt sei,
und seine frühern Mitcompetenten an ihm wortbrüchig
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erfunden worden, so setzte à der Große Ruth in seiner

Sitzung vom 3. April 1823 in seine Ehre wieder ein; die

nämliche Behörde, die ihn 1814 derselben entsetzte. Wie sehr

sich dieser so ungerecht mißhandelte Mann, der Wiedcrerhal-
tuug seiner während vollen 10 Jahren beraubten Ehre, er-
freuen mußte, läßt sich wohl denken. — Im gleichen Jahre
noch erwählte ihn die Rhodsgemciude zum Mitgliede des
Kleinen Raths, und gerade in diesem Jahre war es, wo die

politischen Reibungen Jnnrhodens anfiengen einflußreich zu
werden. Hcrsche nahm auch hier wieder warmen Antheil,
arbeitete unermüdct mit seinen Freunden an Wiedercrhaltung
Verlorner und vcrgabter demokratischer Rechte. Bekannt ist,
wie von Jahr zu Jahr an den Rechten des Volkes — wie
von den Juden die Louisd'ors — beschnitten wurden, bis
zuletzt das Volk aufmerksam gemacht, seinen gerechten Uu-
willen laut werden ließ, und 1827 endlich ein eidsgcnössi-
scher Vermittler in der Person des Herrn Landammanns
Sidler auftrat. Dein Großen Rath wurdz die Bestrafung
der angeklagten Individuell überlassen; ihre Anzahl belief
sich auf 47 Kopfe, unter welcher sich auch Rathsherr Her-
sche mit 40 fl. bestraft befand. Im Jahre 1828, wo eine

beinahe gänzliche Abänderung der vorigen Regierung statt
fand, erwählte ihn die Landsgemcinde zum Armleutenseckel-
mcistcr. Auch jetzt zeichnete sich Hcrsche sowohl in der Raths-
stubc, als bei öffentlichen Volksversammlungen dnrch seine

Offenheit, Geradheit nnd seinen Biedersinn als Volksfreund
aus; besonders an der dicßjährigen Landsgcmeiudc, wo er
nach seiner eignen Art sich auszudrucken, den Zustand, in
welchcml die vorige Regierung der jetzigen alle Sachen abtrat,
mitj einem loterigcn (baufälligen) Hause verglich, u. s. w.

Ganz unerwartet (denn er hatte eine starke Körperkon-
stitutiou), ergriff ihn den 29. Juli eine schmerzhafte Krank-
heit, an der er schon den 3Z. g. M. erlag. So schmerzhaft
seine Krankheit im Beginnen war, so sanft und ruhig entschlum-
merte er hinüber in ein besseres Leben, unvergeßlich seinen

Freunden, und jedem Verehrer und Vertheidiger der Volksrechte.

Anzeige Appenzellischcr Schriften.

Seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß, sollte das Mo-
natsblatt auch ein Ncpertorium der vaterländischen Literatur
sein, und wirklich wurden in den frühern Jahrgängen deft
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